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 Veröffentlicht am 08.07.2020

Norm

JN §91 Abs3

Rechtssatz

Vom Wahlgerichtsstand für Klagen über Verträge über die Übergabe unbeweglicher oder für unbeweglich erklärter

Sachen ist auch die Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit eines solchen Vertrags erfasst.

Entscheidungstexte

3 Ob 49/20g

Entscheidungstext OGH 08.07.2020 3 Ob 49/20g
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